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Die Marketingstrategie der Versicherer ist seit Jahren eindeutig: Kundenfang mit dem Argument
der Pfändungssicherheit! Denn das vermeintliche Sicherheitsargument führt seit Jahrzehnten
den Deutschen in wahnsinnige Produkte – wahnsinnig schlechte und in Wahrheit sogar 
höchst riskante Produkte. Auch hier gilt: Aufwachen und handeln!

Wie oft hat DEr FrEiE BErAtEr

schon über die Sinnlosigkeit
einer rürup-rente mit all ihren Ne-
benwirkungen berichtet? Was ha-
ben wir uns bemüht, Sie durch un-
sere aggressive Berichterstattung
gegen dieses Produktangebot der
Lebensversicherungsbranche vor
einer Entscheidung für dieses Pro-
dukt zu bewahren. 

  Außer uns haben sämtliche Ban-
ken, Vermittler und Vertreter den
Weg des geringsten Widerstands
gewählt und einmal mehr das an-
geboten, was schnelle Provision
versprach. Und auch dieses Mal
sind wir am Ende diejenigen, die –
ohne sich auf die Schulter klopfen
zu wollen – der Wahrheit näher
waren als diejenigen, die gegen un-
sere Philosophie sprachen. Natür-
lich sind wir nur ein kleiner Verlag,
der laut hinausschreit, was er für
recht und Unrecht hält. Doch wie
so oft gilt auch hier, dass das, was
weit verbreitet ist, nicht zwangsläu-
fig gleich Wahrheit sein muss. Die
Wahrheit liegt oft im Verborgenen
und Unbekannten.

  Versicherungsvertreter – getrie-
ben von der Geldgier – preisen die
rürup-rente seit Beginn als pfän-
dungsgeschützte Altersvorsorge
vorwiegend für Selbstständige . So
gelang es Vertretern und Anbie-

tern, hier riesige Einmalbeiträge
einzunehmen. Nun hat das Bun-
desfinanzministerium endlich hier-
zu Stellung genommen und un-
missverständlich klargestellt, dass
eine Rürup-Rente sehr wohl na-
hezu vollständig pfändbar ist.
Wörtlich sagt das Bundesfinanzmi-
nisterium hierzu: „Der Pfändung
des Altersvorsorgevermögens steht
ein vertragliches Abtretungs- und
Übertragungsverbot nicht entge-
gen.“ Für all diejenigen, die seitens
der Vertreter und Banken mit
genau dieser Aussage geworben
wurden, dass nämlich ein vertragli-
ches Abtretungs- und Übertra-
gungsverbot eine Pfändung aus-
schließe, ein Schock. Für aufmerk-
same Leser von DEr FrEiE BErAtEr ist
das nur die Bestätigung unserer
frühzeitigen Ankündigungen.

  Damit dürfte klar sein: Das Ein-
werben von Kunden mittels unlau-
teren Methoden ermöglicht die
jederzeitige Anfechtung des Ver-
trages mit der Folge der komplet-
ten rückerstattung sämtlicher

Oft entpuppt sich die Werbung mit 
der Sicherheit als reiner Werbegag
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Anfechtbarkeit aufgrund
Falschberatung

Rürup-Rente 
nicht pfändungssicher
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Beiträge. Und diesen Weg sollte
jeder gehen – denn wie gesagt:
Eine Rürup-Rente macht keinen
Sinn.

  Auch der Bundesgerichtshof
hat bereits in einem Urteil (BGH Az.
IX a ZB 271/03) klargestellt, dass
eine Regelung in der Satzung eines
Altersversorgungswerks hinsicht-
lich der Nichtübertragbarkeit eines
Guthabens eine mögliche Zwangs-
vollstreckung keinesfalls verhin-
dern kann. Auch von dieser Seite
ist demnach völlig klar, dass die
Rürup-Rente nicht vor Zwangsvoll-
streckungen Schutz bietet. Die si-
cher geglaubte Rente kann somit
von heute auf morgen futsch sein
– das ist die Wahrheit!

 Das Märchen der Un-
pfändbarkeit hat sich un-
ter den Vertretern und
Verkäufern in Deutsch-
land in den letzten zehn
Jahren breitgemacht. Zu-
erst wurde mit einem Pri-
vileg ausländischer Pro-
dukte, beispielsweise Le-

bensversicherungen in der
Schweiz oder Liechtenstein gekö-
dert, dann mit der Unpfändbarkeit
der Rürup-Rente. Beide Storys sind
Lügen und werden – sofern die
Kunden aufwachen und handeln
– die Gesellschaften und Ver-
mittler noch teuer zu stehen
kommen. 

  Letzten Endes
kommt man zu
dem Ergebnis,
dass es besser
ist, sein Leben
im Griff zu ha-
ben, sich seiner
Verantwortung
frühzeitig be-
wusst zu wer-
den und ent-
sprechend im 
Vorgriff zu
handeln. 

Vermögenswerte unpfändbar zu
gestalten und Gläubiger im Regen
stehen zu lassen, ist sicher nicht die
feine Art. Dass schwache und pro-
visionsgesteuerte Vermittler mit
einem solchen Argument ins Feld
ziehen, zeigt lediglich deren wahre
Qualität und deren Charakter.

Auch der 
Bundesgerichtshof (BGH)

bestätigt Pfändbarkeit

Weit verbreitete Lüge

 Sie wollen raus aus Ihrer Rürup-Rente?

 Sie wollen Ihre kompletten Beiträge retour?

 Sie suchen einen Partner, der professionelle Hilfe leistet?

 Wenden Sie sich an uns – wir machen uns für Sie stark!

 www.derfreieberater.de – Aktion „raus aus der Rürup-Rente“
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